
Die Sitzung

findet statt

Tagesordnung:

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Der Zutritt ist jedermann gestattet.
Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem/der Vorsitzenden mindestens zwei Beisitzer/innen anwesend sind.
Die Beschlussfassung erfolgt mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.

Sitzungsbekanntmachung
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Der/Die Wahlleiter/in der Gemeinde/Verbandsgemeinde/Stadt/des Landkreises

des

Bezeichnung des Wahlausschusses

um Uhr,am
Datum Uhrzeit

in/im

Bezeichnung des Gebäudes, Anschrift, Bezeichnung des Raumes bzw. Zimmer-Nr.

Unterschrift

Ort, Datum

angeschlagen am: abgenommen am:

veröffentlicht am: im/in der

(Amtsblatt, Zeitung)
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- Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge
  zur Kommunalwahl am 26.05.2019

Amtsblatt12.03.2019

25.03.2019

000-002

Rathaus Braunsbedra, 06242 Braunsbedra, Markt 01

Ratssaal

Braunsbedra, 11.03.2019

Gemeindewahlausschusses

Heiße

Stadt Braunsbedra
Markt 1
06242 Braunsbedra

18.00




